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S i t z u ng s v o r l a ge  

Nr.:  203/2006 

ausgefertigt am:  19. Oktober 2006 

Fachamt:  Sitzungsservice 

 

zu beteiligende  
Gremien: 

- Kreistag 

 

 
 
 
Verwaltungsrat der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln  
 

Nach § 7 Abs. 1 der Satzung der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln vom 31.08.2006 besteht der Verwal-
tungsrat aus dem Vorsitzenden und 9 vom Träger entsandten Mitgliedern sowie den nach § 110 des Perso-
nalvertretungsgesetzes für das Land Niedersachsen als Vertreter der Bediensteten gewählten Mitgliedern. 
 
Das Verfahren zur Bestimmung der von kommunalen Trägern zu entsendenden Mitgliedern richtet sich nach 
§ 51 Abs. 2, 5 und 10 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO). Zu beachten ist dabei, dass nicht 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates dem Kreistag angehören darf. Daraus ergibt sich, 
dass dem Verwaltungsrat der Kreissparkasse neben dem Landrat höchstens weitere 4 Mitglieder angehören 
dürfen, die Mitglieder des Kreistages sind. Außerdem sind noch 5 Mitglieder zu berufen, die nicht Mitglied 
des Kreistages sein dürfen.  
 
Es sollen nur solche Bürger benannt werden, die wirtschaftliche Erfahrung und Sachkunde besitzen und 
bereit und geeignet sind, die Sparkasse zu fördern (§ 13 Abs. 1 NSpG); sie müssen zu der Vertretung des 
Gewährträgers wählbar sein (Deutsche im Sinne des Grundgesetzes, das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
seit mindestens sechs Monaten im Kreisgebiet den Wohnsitz haben). 
 
Für die 9 Sitze im Verwaltungsrat ohne den Vorsitzenden ergibt sich folgende Sitzverteilung: 
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  32,00000    24,00000   3,00000   2,00000   
9 4,72131 4 1  3,54098 3 1 0,44262   0,29508   

 
 
Die Fraktionen und Gruppen können entscheiden, ob sie jeweils Kreistagsmitglieder oder sonstige Personen 
benennen wollen. Da aber höchstens 4 Verwaltungsratsmitglieder dem Kreistag angehören dürfen, müssen, 
sobald 4 Kreistagsmitglieder benannt worden sind, die weiteren Sitze an Personen übertragen werden, die 
nicht dem Kreistag angehören. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates bedürfen der Bestätigung durch die Sparkassenaufsichtsbehörde. 
 
Nach § 14 NSpG dürfem dem Verwaltungsrat nicht angehören: 
 
a)  Personen, die untereinander oder mit einem Mitglied des Vorstandes bis zum 3. Grade verwandt, bis zum 

2. Grade verschwägert, verheiratet oder durch Adoption verbunden sind; 
 
b) Beschäftigte des Trägers oder der Sparkasse mit Ausnahme der nach § 110 des Personalvertretungsge-

setzes gewählten Vertreterinnen und Vertreter; sowie mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden;  
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c) Personen, die Inhaberinnen und Inhaber, persönlich haftende Gesellschafterinnen oder Gesellschafter, 
Vorstands-, Verwaltungsrats-, Aufsichtsratsmitglieder, Leiterinnen oder Leiter oder Beschäftigte eines Un-
ternehmens sind, das gewerbsmäßig Bankgeschäfte betreibt oder vermittelt. Auf die Mitgliedschaft in 
Verwaltungs- oder Aufsichtsräten von öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten findet diese Bestimmung kei-
ne Anwendung; 

 
d) Personen, die bereits in zehn juristischen Personen des öffentlichen oder privaten Rechts Mitglied in ei-

nem Aufsichtsrat oder einem vergleichbaren Gremium sind; 
 
e) Personen, die gesetzliche Vertreterinnen oder gesetzliche Vertreter einer Kapitalgesellschaft sind, deren 

Aufsichtsrat ein Vorstandsmitglied der Sparkasse angehört; 
 
f) Personen, über deren Vermögen während der letzten 10 Jahre das Konkurs- oder Vergleichsverfahren 

eröffnet worden ist oder die während dieser Zeit die eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilpro-
zeßordnung (ZPO) oder § 284 der Abgabenordnung (AO) abgegeben haben. 

 

Beschlussvorschlag : 

Auf Vorschlag der Kreistagsfraktionen werden 9 Mitglieder in den Verwal-
tungsrat der Kreissparkasse Wesermünde-Hadeln gewählt. 

B i e l e f e l d  


